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1. Zweck 

Art. 1 Zweck 1  Der vorliegende Gestaltungsplan bezweckt die Freihaltung und 
die Aufwertung des in der allgemeinen Nutzungsplanung festge-
legten Bereiches "VVildtierkorridor / Siedlungstrenngürtel" als Teil 
der Wanderachse zwischen dem Reusstal und dem Gebiet Albis-
Sihlwald-Höhronen-Rothenthurnn. 

2  Zur Aufwertung des Wildtierkorridors ist die Landschaft durch ei-
ne Vielfalt neuer Lebensräume zu bereichern, wobei ein vielfältiger 
Wechsel von Elementen erwünscht ist. Diese Lebensräume haben 
die Funktion von Leitstrukturen und Trittsteinbiotopen. 

Art. 2 Geltungsbereich 

Bauten / Anlagen 

Zäune 

Ausschluss 

Art. 5 Hochhecken 

Als verbindlich gelten die Sondernutzungsvorschriften sowie der 
Genehmigungsinhalt gemäss Situationsplan 1:2500. Im Übrigen 
gilt die allgemeine Nutzungsplanung. 

1 Der Perimeter erfasst das im Situationsplan 1:2500 eingezeich-
nete Gebiet. 

2 Er ist grundsätzlich von Bauten und Anlagen freizuhalten. Die 
Errichtung und der Ersatz untergeordneter betriebsnotwendiger 
Bauten und Anlagen ist nur soweit zulässig, als sie die Durchgän-
gigkeit für Wildtiere nicht beeinträchtigen (z.B. Weideunterstände, 
kleine Feldscheunen, Hagelschutznetze, u.ä.). Bestehende Bauten 
und Anlagen, welche die Durchlässigkeit beeinträchtigen, sind 
nach Möglichkeit zu entfernen. 

Für Wildtiere durchlässige Einzäunungen sind im ganzen Gebiet 
des Wildtierkorridors zulässig. Der Abstand zwischen Boden und 
unterstem Draht oder Band muss mindestens 30 cm betragen. Mit 
dem Zweck des Vernetzungskorridors nicht vereinbar sind Zäune 
aus Knotengitter oder Diagonalgeflecht. Abweichend davon sind 
temporäre Zäune bis 2 Monate (z. B. für Schafe) zulässig. 

4  Die gemäss Jagdgesetzgebung (eidg. Jagdgesetz Art. 13 Abs. 2 
und kant. Jagdgesetz § 45 Abs. 1) geforderten Schutzmassnah-
men zur Verhinderung von Wildschäden gelten im Bereich des 
Gestaltungsplanes nicht. Allfällige Abgeltungen sind vom betroffe-
nen Eigentümer einforderbar. 

Hecken sind mit einheimischen Bäumen und Sträuchern zu be-
pflanzen. Auf offener Flur soll, wo möglich, beidseitig ein mindes-
tens 3 m breiter Krautsaum angelegt werden. Der Grünstreifen in 
der Bauzone muss sowohl die Pflanzung als auch die beiden 
Krautsäume umfassen. 

Die Hochhecken haben eine vielfältige Artenmischung von Bäu-
men aufzuweisen. Zusätzlich werden Stein- und Holzhaufen an-
gelegt. 

2. Perimeter 

Art. 3 Perimeter 

3. Massnahmen 

Art. 4 Hecken 

Art. 6 Niederhecken Die Niederhecken sind wechselweise mit Hart- und Weichgehölzen 
zu bepflanzen. Vereinzelte Bäume sind erwünscht. 
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Art. 7 Bestehender Bach Beim bestehenden Bach (Karpfentobel) ist das Begleitgehölz aus-
zulichten. Die Böschung ist mit unterschiedlichen Neigungswinkeln 
auszugestalten. Die Sohlensicherung soll mittels Natursteinen er-
folgen. 

Art. 8 Bachöffnung Der vorgesehene neue Bachlauf oberhalb des Auslaufbauwerkes 
bis zur Kantonsstrasse K 262 soll rinnenartig gestaltet werden. Die 
äusseren Böschungsbereiche sind als Hochhecken (Art. 5) auszu-
bilden. 

Art. 9 Durchlass Der Durchlass unter Kantonsstrasse K 262 und Radweg ist mit ei-
nem rechteckigen Querschnitt vorzusehen. Die Wasserrinne ist 
exzentrisch zu gestalten, dass auch wasserscheue Tiere die Que-
rung nutzen. 

Art. 10 Vertragliche Grundsätze Die neu geschaffenen Landschaftselemente müssen die Bewirt-
schafter gemäss Absichtserklärung, später entsprechend den Ver-
trägen behandeln. Abgeltungen für Unterhalt und Pflege sind zwin-
gend. 

4. Schlussbestimmungen 

Art. 11 Inkrafttreten Der Gestaltungsplan und die Sondernutzungsvorschriften treten 
mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Rechtskraft. Die 
Änderung bzw. die Aufhebung bedarf des gleichen Verfahrens wie 
der Erlass des Gestaltungsplanes. 
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